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Aus- und Neubau der A8 am Albaufstieg 

LNV beantragt Aussetzung des Verfahrens zur A8 am Albaufstieg 

LNV-Stellungnahme bemängelt fehlende Angaben zur Klimawirkungen und 
falsche Darstellung der Verkehrswirkungen  
 
Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) fordert, das Verfahren um 
den Aus- und Neubau der A8 am Albaufstieg auszusetzen. In seiner Stellungnahme be-
gründet er diese Forderung damit, dass die Planungsunterlagen zum Teil unvollständig 
und zum Teil falsch seien. Damit das Verfahren fortgesetzt werden kann, müsse die Au-
tobahn GmbH zunächst die entsprechenden Unterlagen korrigieren und nachreichen.  

 

Konkret kritisiert der LNV, dass insbesondere die Klimawirkungen in den Unterlagen nicht 
dargestellt seien. „Es wurden weder die verkehrlichen noch die baulichen Klimawirkungen 
des Vorhabens dargestellt – geschweige denn geht aus den Unterlagen hervor, wie das Pro-
jekt absolut zum Klimaschutz beitragen soll. Ohne diese Informationen lässt sich das Vorha-
ben aber nicht sinnvoll abwägen“, sagt der LNV-Vorsitzende Dr. Gerhard Bronner. Genau das 
jedoch schreibt das Klimaschutzgesetz auf Bundesebene in Paragraf 13 vor: Die Belange des 
Klimaschutzes müssen in die Abwägung einbezogen werden.  

 

In den Unterlagen fehlen nach Angaben des LNV etwa mengenmäßige Angaben über die Zu-
nahme der CO2-Emissionen durch das Vorhaben. „Stattdessen finden sich darin völlig falsche 
Behauptungen – etwa zur Senkung der Transportkosten durch eine kürzere Strecke, durch 
geringere Steigung und durch flüssigeren Verkehrsablauf“, kritisiert Bronner. Zudem fehlen 
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laut LNV in den Unterlagen Angaben über die baulich bedingten CO2-Emissionen der Auto-
bahn, obwohl etwa die Herstellung von Stahlbeton bekanntermaßen mit hohen CO2-
Emissionen verbunden ist.  

 

Verkehrliche Auswirkung falsch 

Die Darstellungen der verkehrlichen Auswirkungen des Autobahnbaus sind in den Unterla-
gen zwar enthalten, allerdings sind sie nach Ansicht des LNV falsch. Die Autobahn GmbH un-
terstellt das Verkehrsmodell von der „konstanten Quelle-Ziel-Beziehung“. Damit ist gemeint, 
dass sich die zügigere und flüssigere Fahrt bei gleicher Fahrleistung in gewonnener Zeit nie-
derschlägt. „Dies ist aber vielfach empirisch widerlegt“ kritisiert Bronner. „Korrekt hätte das 
Modell vom konstanten Reisezeitbudget angewendet werden müssen. Bei flüssigerer Fahrt 
verbringt man nicht weniger Zeit auf der Straße, sondern fährt weiter.“  
 
Vermeintlich im Verkehr eingesparte Zeit wird wieder in den Verkehr investiert1 – es wird 
also neuer Verkehr induziert. Dies gilt für Zeiteinsparungen aufgrund kürzerer Strecken 
ebenso wie aufgrund höherer Geschwindigkeit. Das „konstante Reisezeitbudget“ gilt als eine 
der stabilsten Mobilitätskenngrößen2. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen habe die-
sen Sachverhalt bereits 2017 in einer Publikation dargestellt. 

 

Der Text umfasst 2599 Zeichen (mit Leerzeichen)  
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1 „Dies ist auch vor dem Hintergrund problematisch, dass der Infrastrukturausbau langfristig nicht unbedingt zu 
einer Verkürzung von Transport und Reisezeiten führt. Dieser beeinflusst als Teil der Raumstruktur die Entste-
hung von Verkehr und erhöht die Verkehrsleistung. Vor allem die Veränderung der Erreichbarkeiten durch die 
Senkung des Raumwiderstands kann wiederum Verkehr induzieren.“ Auszug aus dem Sondergutachten des 
Sachverständigenrats für Umweltfragen (2017): Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im Verkehrssektor, S. 156, 
www.umweltrat.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicat
ionFile&v=25  
2 „Die Anzahl der Wege pro Person und Tag sowie die Zeit, die dafür aufgewendet wird, sind dagegen gleich 
geblieben. Hierbei handelt es sich um keine neue Erkenntnis: Menschen in verschiedenen Ländern und Kultu-
ren sind über Jahrzehnte hinweg durchschnittlich täglich die gleiche Zeit unterwegs. Dieses konstante Reisezeit-
budget gilt als eine der stabilsten Mobilitätskenngrößen und wird als „Marchetti Konstante“ bezeichnet.“ ebd, 
S. 65 
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http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=25
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=25
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Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V., Olgastraße 19, 70182 Stuttgart,  
Tel. 0711 - 248955-20, info@lnv-bw.de, www.lnv-bw.de  
 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Natur- und 
Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 35 Mitgliedsverbänden, in denen über 540.000 
Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband die Na-
tur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umweltvereini-
gung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.  
 
Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umwelt-
schutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die 
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de. 
 

mailto:info@lnv-bw.de
http://www.lnv-bw.de/
http://www.lnv-bw.de/
mailto:info@lnv-bw.de

